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#ST# Bekanntmachungen
von

Departementen ei andern Verwaltungsstellen les Bundes.

Bekanntmachung.

Als Wegleitung für solche Schweizerbürger, welche in das
G r e n z w a c h t c o r p s der e idgenöss ischen Zol l v e r w a l t u n g
einzutreten wünschen, diene die Mitteilung, daß nur Aspiranten von
mindestens 167 cm. Körperlänge und von kräftigem Körperbau,
welche in der schweizerischen Armee (Auszug) eingeteilt sind und
das dreißigste Altersjahr noch nicht überschritten haben, aufgenommen
werden. Jeder Bewerber hat sich außerdem über den Besitz der
bürgerlichen Ehrenfähigkeit, guten Leumund, Fertigkeit im Lesen
und Schreiben auszuweisen. Kenntnis einer zweiten Landessprache
ist erwünscht.

Schriftliche Anmeldungen von Bewerbern, welche obigen An-
forderungen entsprechen, werden jederzeit von der unterzeichneten
Stelle, sowie von den Zollgebietsdirektionen in Basel, Schaffhausen,
Chur, Lugano, Lausanne und Genf entgegengenommen und müssen
von den nötigen Ausweispapieren (Militärdienstbüchlein, Leumunds-
zeugnis, Zeugnisse über bisherige Thätigkeit) begleitet sein.

B e r n , den 16. Juli 1897.
Schweiz. Oberzolldirektion.

Bekanntmachung.
Reproduziert.

Die im Königreich Italien gebornen Söhne von Schweizern, welche seit
zehn Jahren in Italien domiziliert waren, als jene geboren wurden (der Auf-
enthalt als Kaufmann gilt nicht als Domizil), werden hiermit benachrichtigt,
daß sie gemäß Artikel 8 des italienischen Civilgesetzbuches von den italienischen
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Behörden als Italiener angesehen und daher zum Militärdienst in der ita-
lienischen Armee einberufen werden müssen, sofern sie nicht im Laufe des
auf die erlangte Volljährigkeit folgenden Jahres, d. h. nach zurückgelegtem
21. Altersjahre, vor dem Civilstandsbeamten ihres Wohnortes, wenn sie in
Italien wohnen, oder vor den diplomatischen oder Konsular-Agenten des
Königreichs Italien, wenn sie außerhalb dieses Königreichs wonnen, eine
Erklärung abgeben, daß sie die Eigenschaft als Fremde annehmen und
daher die schweizerische Nationalität beibehalten wollen, — alles im Sinne
von Artikel 5 des erwähnten italienischen Civilgesetzbuches.

Ferner werden sie in Kenntnis gesetzt, daß nach Artikel 4 des Nieder-
lassung^- und Konsnlarvertrages zwischen der Schweiz und Italien vom
22. Juli 1868 sie nicht in den italienischen Militärdienst berufen werden
dürfen, bis sie das Alter der Majorennität gesetzlich erreicht haben.

Korn , im Februar 1879.
Die Schweiz. Gesandtschaft in Italien.

Indem der schweizerische Bnndesrat die Veröffentlichung der vor-
stehenden Bekanntmachung anordnet, glaubt er zugleich die Kantonsregie-
rungen, sowie die Gemeindebehörden darauf aufmerksam machen zu sollen,
daß gemäß der Erklärung zu dem Niederlassungs- und Konsularvertrage
mit Italien vom 22. Juli 1868 diejenigen Italiener, welche infolge Verzichtes,
oder Erwerbung eines fremden Bürgerrechtes, oder wegen Annahme eines Amtes
von einer fremden Regierung ohne Bewilligung ihrer heimatlichen Regie-
rung, die italienische Nationalität verlieren, dennoch vom Militärdienste in
der italienischen Armee nicht enthoben sind, noch von den Strafen, welche
diejenigen treffen, die gegen ihr Vaterland (Italien) die Waffen tragen (Ar-
tikel 11 und 12 des bürgerlichen Gesetzbuches von Italien).

Die Söhne eines Italieners, welche ihm im Auslande geboren worden
sind, b e v o r er die italienische Nationalität verloren hat, werden als
Italiener betrachtet.

Sie werden selbst dann als Italiener betrachtet, wenn sie geboren sind,
n a c h d e m ihr Vater die italienische Nationalität verloren hat, sofern sie
im Königreich Italien geboren sind und dort wohnen. In diesem Falle
sind sie aber berechtigt, während des Jahres, welches dem Zeitpunkte des
Eintrittes ihrer Volljährigkeit folgt, für die neue Nationalität ihres Vaters
zu optieren. (Siehe Artikel 5 des citierten Gesetzbuches.)

Die Söhne eines Italieners, welche ihm im Auslande geboren worden
sind, n a c h d e m er die italienische Nationalität verloren hat, werden als
Fremde betrachtet, es sei denn, daß sie nach den im Artikel 5 des italieni-
schen Civilgesetzbuches vorgeschriebenen Formen für die italienische Natio-
nalität optieren und im Laufe des auf die Option folgenden Jahres im König-
reiche Italien den Wohnsitz nehmen.

Sie werden ebenfalls als Italiener betrachtet, wenn sie in Italien ein
öffentliches Amt angenommen, oder wenn sie in der Landarmee, oder bei
den Seetruppen gedient, oder in anderer Weise im Königreiche der Militär-
dienstpflicht genügt haben, ohne wegen ihrer Eigenschaft als Fremde Ein-
wendung zu erheben.

B e r n , im Februar 1879.
Die Schweiz. Bnndeskanzlei.
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